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 Veröffentlicht am 23.01.1996

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EStG 1972 §2;

EStG 1988 §2;

LiebhabereiV §1 Abs1;

LiebhabereiV §2 Abs1;

UStG 1972 §2 Abs5 Z2;

Rechtssatz

Eine Prognose, daß objektiv die Möglichkeit der Erzielung positiver Einkünfte gegeben sei, vermag die Ertragsfähigkeit

einer Tätigkeit nicht zu erweisen, wenn - nach dem Vorbringen der Partei des Abgabenverfahrens - durch einen

keineswegs unüblichen Anstieg der Fremdmittelzinsen (hier: von 6 Prozent auf 9 Prozent pro Jahr) die Erzielung eines

Gewinns bzw eines Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten verhindert wurde.
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